
‘Medizintourismus’: Teil I

In vielen Medizinbranchen werden 
mittlerweile Angebote aus dem Aus-
land beworben. Entweder von den 
ausländischen Anbietern selbst oder 
von deutschen Partnern, die in die 
Vorgänge involviert sind. 

Gar nicht so selten nehmen Pa-
tienten längere Anfahrtswege in 
Kauf, um sich von einem spezia-
lisierten Facharzt behandeln zu 
lassen – zum Beispiel beim The-
ma ‘Plastische und Ästhetische 
Chirurgie’ oder auch im zahnärzt-
lichen Bereich bei Brücken, Kro-
nen, Implantaten und so weiter. 

Es gibt unterschiedliche Moti-
ve für diesen Medizintourismus. 
Einige Experten genießen tatsäch-
lich international einen guten Ruf 
oder sind auf Behandlungstech-
niken spezialisiert, die nicht jeder 
Arzt beherrscht. Manche Patien-
ten lassen sich allerdings eher 
durch die ‘günstigen’ Preise lo-
cken. Bei dieser Art von Angebo-
ten kann es allerdings auch eine 
böse Kehrseite geben, obwohl 
man das natürlich nicht verallge-
meinern kann. ‘Vermittlungsdiens-
te’ oder die ausländischen Klini-
ken werben sehr umfangreich für 
scheinbar preisgünstige Opera-
tionen im europäischen oder au-
ßereuropäischen Ausland. Was 
kostengünstig wirkt, kann aber 
auch schnell sehr teuer werden. 
Man sollte sich daher immer vor-
ab sehr intensiv erkundigen und 
auch einige Merkmale beachten. 

Hierzu gehört sicherlich einer-
seits die Sprache. Es ist nicht das 
Gleiche, wenn man mit dem Arzt 
nur über einen Übersetzer kom-
munizieren kann beziehungswei-
se dieser die eigene Sprache nur 
‘gebrochen’ spricht. Das ist in den 
meisten Fällen dem Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Arzt 
nicht sehr zuträglich. 

Auch das Ergebnis kann darun-
ter leiden, weil Sie Ihrem behandeln-
dem Arzt oder Zahnarzt nicht exakt 
Ihre Wunschvorstellung oder Ihre 
medizinische Vorgeschichte darstel-
len können. Denn wo ein Missver-
ständnis vorliegt, kann der Arzt am 
Ende nicht mal etwas dafür, wenn 
er etwas anders macht als gewünscht. 

QUALIFIKATION DER ÄRZTE 
In Deutschland haben Ärzte und 
Zahnärzte ein fünfjähriges Studi-
um durchlaufen und Ärzte vielfach 
sogar noch eine zusätzliche Fach-
arztausbildung. Zahnärzte können 
ebenfalls mit großem zusätzlichem 
Zeitaufwand weiterstudieren für 
einen zweiten Titel als Mund- Kie-
fer- und Gesichtschirurg. 

Hygienevorschriften, Qualifizie-
rungssysteme und so weiter sind 
in Deutschland in der Regel auf 
dem neuesten Stand. Das ist im 
Ausland nicht zwingend gegeben. 
Auch bei diesem Punkt besteht 
großer Informationsbedarf be-
vor man sich für das Ausland ent-
scheidet. Aufgrund von eventuell 
fehlenden staatlichen Vorschriften 
kann man zwar versuchen, den 
Standard vor Ort abzufragen, aber 
leider kann man es nicht kontrol-
lieren – und man weiß auch nicht, 
ob und in welchem Umfang die 
Behörden vor Ort dies tun. 

Auch die Vorschriften für die 
Ausstattung in den Praxen oder 
Kliniken ist sicherlich häufig un-
terschiedlich. Ein Beispiel: Vor 
fünf Jahren musste eine Zahnarzt-
praxis in Italien nicht einmal ei-
nen Autoklav-Sterilisator besit-
zen – oder wenn es so gewesen 
sein sollte, dann wurde es eben 
nicht kontrolliert. In Deutschland 
gibt es diese Vorschrift schon jahr-

zehntelang und vor Kurzem wur-
den die Verordnungen wieder ein-
mal verschärft.  

Die Sterilisatoren, die sowieso 
schon obligatorisch waren, müs-
sen nun sogar spezielle techni-
sche Anforderungen erfüllen. Für 
einen deutschen Zahnarzt (glei-
ches gilt natürlich auch für Ärz-
te und Chirurgen) ist es also 
selbstverständlich, benutzte In-
strumente durch einen Hygiene- 
und Sterilisationskreislauf zu schi-
cken, der die Bösewichter wie Bak-
terien und Pilzsporen abtötet. Das 
ist besonders bei chirurgischen 
Tätigkeiten wichtig, im besonde-
ren auch bei Zahnfleisch-OPs. 

Natürlich ist ein deutscher Arzt 
oder Zahnarzt im Ausland immer 
noch ein Deutscher und wird in 
der Regel auch weiterhin die ge-
lernten Dinge beachten. Denn 
Vorschriften sind nicht alles. Vie-
le Regeln und Gesetze aus 
Deutschland sind zum Schutze 
des Patienten gedacht und ma-
chen Sinn. Ein verantwortungs-
voller Arzt oder Zahnarzt wird 
diese Bestimmungen auch im 
Ausland weiterhin befolgen, auch 
wenn er nach dem dort gelten-
den Gesetz vielleicht nicht dazu 
verpflichtet ist. 

Wenn die von Ihnen gewählt 
Praxis oder Klinik also auf Nach-
frage nicht die geforderten Qua-
lifikationen nachweisen kann, soll-
ten Sie sich den Besuch gut über-
legen. Wenn Sie Zweifel an der 
Qualifikation Ihres Behandlers 
oder der Ausstattung der Praxis 
haben, wählen Sie besser eine an-
dere, die die Kriterien erfüllt. Ge-
nerell gilt: Was man von zu Hau-
se gewöhnt ist, ist im Ausland nicht 
unbedingt selbstverständlich.  

Erfahren Sie mehr über Medi-
zintourismus im zweiten Teil am 
26. Juni 2014.
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